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Sachverhalt: 

A.  

A.a X._______ war vom 3. Oktober 2017 bis 19. Mai 2020 als einzelzeich-

nungsberechtigter Verwaltungsrat der Z._______ AG im Handelsregister 

eingetragen. Am 21. April 2020 informierten er und der Vertreter der dama-

ligen Revisionsstelle der Z._______ AG die Eidgenössische Finanzmarkt-

aufsicht FINMA (im Folgenden: Vorinstanz) über "mutmasslich delikate und 

risikoreiche Finanzanlagen" sowie das "Einsammeln von Darlehensgel-

dern" im Zusammenhang mit der Z._______ AG. Am 29. April 2020 wurde 

X._______ als Verwaltungsrat abgewählt. Nachdem der letzte Verwal-

tungsrat am 15. Juni 2020 zurückgetreten war, verfügte die Z._______ AG 

über keine Organe mehr, worauf das Handelsregisteramt das amtliche Ver-

fahren für die Behebung von Organisationsmängeln einleitete.  

A.b Die Vorinstanz eröffnete ein Enforcementverfahren gegen die 

Z._______ AG wegen des Verdachts der gewerbsmässigen Entgegen-

nahme von Publikumseinlagen und setzte mit superprovisorischer Verfü-

gung vom 8. September 2020 einen Untersuchungsbeauftragten ein.  

A.c Mit Schreiben vom 2. Februar 2021 teilte die Vorinstanz X._______ 

mit, dass sie auch gegen ihn und Y._______ ein Enforcementverfahren er-

öffnet habe und beabsichtige, infolge des Sachzusammenhangs für die 

drei Verfahrensparteien ein vereinigtes Verfahren zu führen und eine kos-

tenpflichtige Verfügung zu erlassen. Sie stellte X._______ den Untersu-

chungsbericht zu und forderte ihn auf, dazu und zum Verfahren abschlies-

send Stellung zu nehmen.  

A.d Mit Eingabe vom 8. Februar 2021 nahm X._______ Stellung.  

A.e Nachdem die Z._______ AG den Organisationsmangel nicht behoben 

hatte, ordnete das Kreisgericht (...) am 14. April 2021 ihre Auflösung und 

Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs an. Am 11. Juni 2021 

wurde das Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt.  

B.  

Mit Verfügung vom 29. Juni 2021 stellte die Vorinstanz fest, dass die 

Z._______ AG ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen ent-

gegengenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen (Banken-

gesetz) schwer verletzt habe (Dispositiv-Ziff. 1), sowie, dass aufgrund ihres 

massgeblichen Beitrags an der unerlaubten Tätigkeit auch Y._______ und 
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X._______ ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entge-

gengenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer ver-

letzt hätten (Dispositiv-Ziff. 2). Die Vorinstanz wies Y._______ und 

X._______ an, jegliche bewilligungspflichtige Tätigkeit ohne die notwen-

dige Bewilligung unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte sowie 

die entsprechende Werbung in irgendeiner Form zu unterlassen (Disposi-

tiv-Ziff. 3). Sodann wies die Vorinstanz für den Fall der Widerhandlung ge-

gen die Unterlassungsanweisung auf die in Art. 48 des Finanzmarktauf-

sichtsgesetzes (FINMAG) vorgesehene Strafdrohung sowie auf Art. 44 

FINMAG und Art. 46 und Art. 49 des Bankengesetzes hin, welche für eine 

bewilligungspflichtige Tätigkeit nach den Finanzmarktgesetzen ohne ent-

sprechende Bewilligung sowie die Werbung für die Entgegennahme von 

Publikumseinlagen ohne Bewilligung eine Strafe vorsehen (Dispositiv-Ziff. 

4). Die Vor-instanz ordnete im Weiteren an, dass die Dispositiv-Ziffern 3 

und 4 betreffend Y._______ und X._______ nach Eintritt der Rechtskraft 

für die Dauer von jeweils drei Jahren auf ihrer Internetseite (www.finma.ch) 

veröffentlicht würden (Dispositiv-Ziff. 5). Die Vorinstanz auferlegte die bis 

zum Erlass der Verfügung angefallenen Kosten des Untersuchungsbeauf-

tragten von Fr. 43'349.10 (inkl. MwSt.) und die Verfahrenskosten von 

Fr. 50'000.00 der Z._______ AG, Y._______ und X._______ unter solidari-

scher Haftung (Dispositiv-Ziff. 8 und 9).  

Die Verfügung wurde X._______ am 5. Juli 2021 eröffnet. Innerhalb der 

Rechtsmittelfrist ging beim Bundesverwaltungsgericht keine Beschwerde 

dagegen ein.  

C.  

Mit Beschwerde vom 19. Juli 2022 gelangt X._______ (im Folgenden: Be-

schwerdeführer) an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Ver-

fügung der Vorinstanz vom 29. Juni 2021 sei aufzuheben beziehungsweise 

es sei festzustellen, dass die Verfügung nichtig sei.  

Zur Begründung führt er aus, die Geltendmachung der Nichtigkeit sei an 

keine Frist gebunden und könne jederzeit erfolgen. Die Verfügung habe in 

verschiedener Hinsicht sein rechtliches Gehör verletzt.  

  

http://www.finma.ch/
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D.  

Die Vorinstanz lässt sich mit Stellungnahme vom 28. November 2022 ver-

nehmen und beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten. Sollte 

wider Erwarten ein Eintreten erfolgen, sei die Beschwerde vollumfänglich 

abzuweisen.  

E.  

Mit Replik vom 3. Januar 2023 hält der Beschwerdeführer an seinen 

Rechtsbegehren fest.  

F.  

Mit Eingabe vom 10. Januar 2023 verzichtet die Vorinstanz auf das Einrei-

chen einer Duplik.   

G.  

Mit unaufgeforderter Eingabe vom 20. Februar 2023 präzisiert der Be-

schwerdeführer, dass er die Aufhebung der Verfügung vom 29. Juni 2021 

allein soweit beantrage, als sie ihn betreffe.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Der Entscheid der Vorinstanz vom 29. Juni 2021 stellt eine Verfügung 

im Sinne von Art. 5 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 

20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsge-

richt ist gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 

2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerdeinstanz gegen Verfügungen gemäss 

Art. 5 VwVG, die unter anderem von Anstalten und Betrieben des Bundes 

erlassen werden (Art. 33 Bst. e VGG). Darunter fällt die vorliegend von der 

FINMA erlassene Verfügung (Art. 54 Abs. 1 des Finanzmarktaufsichtsge-

setzes vom 22. Juni 2007 [FINMAG, SR 956.1]). Ein Ausschlussgrund 

(Art. 32 VGG) liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur 

Behandlung der Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung zustän-

dig. 

1.2 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren 

teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch 

die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges 

Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 VwVG). 
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Der Beschwerdeführer hat vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen 

und ist Verfügungsadressat. Er ist durch die ihn selbst betreffenden Fest-

stellungen und Anordnungen im angefochtenen Entscheid offensichtlich 

berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder 

Änderung. Er ist daher insoweit zur Beschwerdeführung legitimiert.   

1.3 Eine Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Ver-

fügung einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG). Es ist unbestritten und akten-

mässig erstellt, dass die Verfügung vom 29. Juni 2021 dem Beschwerde-

führer am 5. Juli 2021 eröffnet wurde. Die Beschwerdefrist endete dem-

nach am 6. September 2021. Der Beschwerdeführer behauptet auch gar 

nicht, er habe die Beschwerdefrist eingehalten, noch ersucht er um eine 

Fristwiederherstellung. Die Beschwerdefrist ist somit offensichtlich nicht 

eingehalten.   

1.4 Auf das Hauptbegehren des Beschwerdeführers auf Aufhebung der 

Verfügung vom 29. Juni 2021 ist daher nicht einzutreten.  

2.  

In seinem Eventualbegehren beantragt der Beschwerdeführer, es sei fest-

zustellen, dass die Verfügung der Vorinstanz vom 29. Juni 2021 nichtig sei. 

Er macht geltend, die Verfügung weise einen tiefgreifenden und wesentli-

chen Mangel auf, der für die Vorinstanz ohne Weiteres erkennbar gewesen 

sei. Sein rechtliches Gehör sei in verschiedener Hinsicht verletzt worden. 

Ihm sei zwar Gelegenheit gegeben worden, zum Untersuchungsbericht 

Stellung zu nehmen, doch habe die Vorinstanz in der angefochtenen Ver-

fügung seine Stellungnahme in keiner Weise berücksichtigt. Insbesondere 

habe sie nicht gewürdigt, dass er keine Ahnung von den Machenschaften 

von Y._______ gehabt habe. Sein rechtliches Gehör sei auch verletzt, weil 

die Vorinstanz nicht begründet habe, weshalb sie ihm vorwerfe, Publikums-

einlagen entgegen genommen zu haben, obwohl er dies nachweislich nicht 

getan habe. Auch sei ihm nie die Möglichkeit offeriert worden, an Beweis-

erhebungen teilzunehmen. Ferner sei vor dem Erlass der angefochtenen 

Verfügung nicht erwähnt worden, dass er Einsicht in die Akten nehmen 

könne, womit die Vorinstanz ihrer Aufklärungspflicht ihm gegenüber, der 

rechtlich nicht vertreten gewesen sei, nicht rechtsgenüglich nachgekom-

men sei. Die Vorinstanz habe ihm auch nicht vor Erlass der Verfügung an-

gedroht, dass er Kosten in der Höhe von Fr. 100'000.– solidarisch mit der 

Gesellschaft und Y._______ übernehmen müsse. Mangels Aufklärung 
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habe er nicht adäquat zu den Vorwürfen und dem Verfahren Stellung neh-

men können. Überdies sei nicht berücksichtigt worden, dass er es gewe-

sen sei, der, zusammen mit der Revisionsstelle, mit E-Mail vom 21. April 

2020 die Vorinstanz auf die mutmasslich unzulässigen Publikumseinlagen 

hingewiesen habe. Es sei stossend, dass ihm dennoch Kosten auferlegt 

würden. Die Vorinstanz habe in keiner Weise die Gründe geprüft, die zu 

einem Erlass der Kosten hätten führen müssen, was einen weiteren we-

sentlichen Mangel darstelle. Ferner habe die Vorinstanz die Festsetzung 

der Verfahrenskosten von Fr. 50'000.– nicht begründet. Die von der Vor-

instanz erbrachten Leistungen seien nicht bekannt. Eine detaillierte Zu-

sammenstellung der Leistungen fehle. Der Zeitaufwand sei nirgends be-

legt. Die Verfügung leide auch deshalb an einem tiefgreifenden Mangel. 

Auch die Untersuchungskosten seien in keiner Weise belegt. Der Be-

schwerdeführer habe sich vor Erlass der Verfügung nicht zu den Kosten 

äussern können und wisse mangels Begründung der Kosten (detaillierte 

Zusammenstellung der Aufwände) und mangels Zustellung der Honorar-

note für die Untersuchungskosten nicht, wie diese sich zusammensetzten. 

Eine Gleichbehandlung des Beschwerdeführers mit Y._______ verstosse 

zudem gegen das Gleichheitsgebot. Sodann müssten die Verfahrenskos-

ten dem Äquivalenzprinzip entsprechen. Dessen Einhaltung könne aber 

nicht geprüft werden, wenn der Betroffene keine Ahnung habe, wie sie sich 

zusammensetzten. Die Verfügung sei damit mit einem tiefgreifenden und 

wesentlichen Mangel behaftet, der leicht erkennbar gewesen sei. Die vom 

Bundesgericht in BGE 117 Ia 202 E. 8 genannten Voraussetzungen für die 

Nichtigkeit einer Verfügung seien daher erfüllt.  

Die Vorinstanz macht dagegen geltend, die Ausführungen des Beschwer-

deführers seien unzutreffend. Er habe als ehemaliger Verwaltungsrat im 

Rahmen der Untersuchung durch die Untersuchungsbeauftragte mehrfach 

die Möglichkeit gehabt, seinen Standpunkt darzulegen, insbesondere auch 

anlässlich des Interviews vom 24. September 2020. Sie habe ihm die Er-

öffnung des Verfahrens gegen ihn am 2. Februar 2021 angezeigt, ihm den 

Bericht des Untersuchungsbeauftragten samt Beilagen zugestellt und ihn 

auf seine Rechte und Pflichten im Verfahren aufmerksam gemacht, wozu 

insbesondere auch die Kostentragungspflicht im Verfahren gehöre. Der 

Beschwerdeführer habe sein Recht auf Stellungnahme in der Folge wahr-

genommen und seine Ausführungen seien in der angefochtenen Verfügung 

berücksichtigt worden. Damit sei das rechtliche Gehör des Beschwerde-

führers gewährleistet. Die Vorinstanz habe namentlich unter Berücksichti-

gung der Mitwirkung des Beschwerdeführers dessen massgeblichen Bei-

trag an die unerlaubte Tätigkeit der Gesellschaft ermittelt und dies in der 
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angefochtenen Verfügung hinreichend substantiiert. Die Verfügung leide 

damit weder an einem Mangel noch liege ein Nichtigkeitsgrund vor. Es lä-

gen auch keine Revisionsgründe vor, sollte der Beschwerdeführer solche 

sinngemäss geltend machen. 

2.1 Gemäss ständiger Rechtsprechung sind fehlerhafte Verwaltungsakte 

in der Regel nicht nichtig, sondern nur anfechtbar, und sie werden durch 

Nichtanfechtung rechtsgültig. Fehlerhafte Entscheide sind nach bundesge-

richtlicher Rechtsprechung nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel be-

sonders schwer ist, wenn er sich als offensichtlich oder zumindest leicht 

erkennbar erweist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nich-

tigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung 

führen nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit. Als Nichtigkeitsgründe fallen 

vorab funktionelle und sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Be-

hörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht (wie beispielsweise der 

Umstand, dass der Betroffene keine Gelegenheit hatte, am Verfahren teil-

zunehmen). Die Nichtigkeit eines Entscheides ist jederzeit und von sämtli-

chen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 

145 IV 197 E. 1.3.2; 144 IV 362 E. 1.4.3; 138 II 501 E. 3.1; 137 I 273 E. 3.1; 

132 II 342 E. 2.1; 129 I 361 E. 2, je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; 

ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-

tungsrecht, 8. Aufl., Zürich 2020, Rz. 1098).  

So wurde etwa in Bezug auf ein Vaterschaftsurteil, das ergangen war, ohne 

dass der Beklagte vom Prozess Kenntnis erhielt und ohne dass die Vor-

aussetzungen für ein Säumnisurteil erfüllt gewesen wären, eine derart 

schwerwiegende Verletzung der Parteirechte festgestellt, dass dies die 

Nichtigkeit zur Folge hatte (BGE 129 I 361 E. 2.2). Auch eine von der kan-

tonalen Steuerbehörde vorgenommene endgültige Ermessensveranla-

gung, welche erlassen wurde, ohne dass dem Steuerpflichtigen eine Steu-

ererklärung zugestellt wurde, wurde als nichtig eingestuft (BGE 137 I 273 

E. 3.4; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 1111, 1118). Im Verwal-

tungsrecht gilt eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs zwar als gravie-

render Rechtsfehler, aber gleichwohl regelmässig nicht als Nichtigkeits-

grund (BGE 129 I 361 E. 2.1; Urteile des BGer 8C_533/2020 vom 25. No-

vember 2020 E. 7.2; 8C_1065/2009 vom 31. August 2010 E. 4.2.4; 

2P.104/2004 vom 14. März 2005 E. 6.4.1).  
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Inhaltliche Mängel haben in der Regel nur die Anfechtbarkeit der Verfügung 

zur Folge (BGE 138 II 501 E. 3.1; 137 I 273 E. 3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHL-

MANN, a.a.O., Rz. 1128). Nur ausnahmsweise kann auch eine schwerwie-

gende materiellrechtliche Fehlerhaftigkeit zur Nichtigkeit führen (BGE 137 

I 273 E. 3.1; BVGE 2008/8 E. 6.2 mit Hinweisen; MARKUS MÜLLER, in: 

Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG-Kommentar, 2. Aufl. 2019, Art. 5 

Rz. 26), insbesondere wenn die zwingenden Normen des Völkerrechts und 

die notstandfesten Garantien der Konvention vom 4. November 1950 zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) ver-

letzt sind (vgl. BGE 136 II 415 E. 3.2; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIM-

MERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, § 31 

Rz. 835). Wird zum Beispiel eine Steuer einer Erbengemeinschaft über-

bunden, die gemäss dem massgeblichen Steuergesetz gar nicht Steu-

ersubjekt sein kann, so ist die Steuerverfügung nichtig (HÄFELIN/MÜL-

LER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 1130). Die Veranlagung einer verjährten Steuer-

forderung dagegen ist nicht nichtig, sondern anfechtbar (BGE 133 II 366 

E. 3.4). Eine nachträgliche Verfügung einer Verwaltungsbehörde ist nichtig, 

wenn sie mit dem Dispositiv eines noch nicht in Rechtskraft erwachsenen 

Entscheides einer gerichtlichen Behörde, die in der gleichen Sache befun-

den hat, in materiellem Widerspruch steht (BGE 109 V 234 E. 2; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 1131 f.). Betreibungshandlungen, die 

nach Konkurseröffnung vorgenommen wurden, sind nichtig, weil sie gegen 

eine Regelung verstossen, welche geradezu die Essenz des schweizeri-

schen Konkurswesens darstellt (Urteil des BGer 5A_828/2011 vom 13. Ap-

ril 2012 E. 3.3).  

2.2 Aktenkundig und unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer von der 

Vorinstanz darüber informiert wurde, dass diese ein gemeinsames En-

forcementverfahren gegen die Z._______ AG, Y._______ und ihn selbst 

führte, dass er Einsicht in den Untersuchungsbericht erhielt und dass er 

dazu Stellung nehmen konnte. Unbestritten ist ferner, dass er die Vor-

instanz weder um ergänzende Informationen über das Verfahren ersuchte, 

welche die Vorinstanz ihm nicht oder in unzutreffender oder irreführender 

Weise gegeben hätte, noch dass er von der Vorinstanz weitere Aktenein-

sicht verlangte, die ihm verweigert worden wäre. Gehörsverletzungen, wel-

che nicht ohne Weiteres in einem Rechtsmittelverfahren heilbar wären, 

macht der Beschwerdeführer keine geltend. Dass die Vorinstanz seine Vor-

bringen als weniger relevant einstufte als er selbst und dass er die Begrün-

dung der Verfügung als mangelhaft erachtet, liegt offensichtlich primär da-

ran, dass der Entscheid nicht seiner subjektiven Rechtsauffassung ent-
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sprechend ausgefallen ist. Von offenkundigen und schwerwiegenden Ge-

hörsverletzungen kann diesbezüglich keine Rede sein, vielmehr sind die 

entsprechenden Rügen des Beschwerdeführers als rein appellatorische 

Kritik in der Sache einzustufen.  

Materielle Fehler können, wie dargelegt, nur in Ausnahmefällen zur Nich-

tigkeit führen. Prima facie scheint der Entscheid der Vorinstanz vom 

29. Juni 2021 in materieller Hinsicht der ständigen Praxis des Bundesge-

richts und des Bundesverwaltungsgerichts zu entsprechen. Der Beschwer-

deführer hat jedenfalls nicht substantiiert, dass beziehungsweise in wel-

cher Weise der Entscheid dieser ständigen Praxis krass widersprechen 

sollte. 

Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten formellen und materiellen Rü-

gen sind daher nicht geeignet, den Entscheid der Vorinstanz vom 29. Juni 

2021 als nichtig erscheinen zu lassen. Vielmehr hätte er seine, als rein ap-

pellatorisch einzustufende, Kritik im Kontext einer fristgerecht erhobenen 

Beschwerde geltend machen müssen.  

2.3 Das Eventualbegehren des Beschwerdeführers auf Feststellung der 

Nichtigkeit der Verfügung der Vorinstanz vom 29. Juni 2021 erweist sich 

daher als offensichtlich unbegründet.  

3.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Verfah-

renskosten zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr richtet 

sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfüh-

rung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis VwVG und 

Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und 

Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 173.320.2]).  

4.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist keine Parteientschädigung zuzu-

sprechen (vgl. Art. 64 VwVG; Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden dem Beschwerdeführer 

auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Be-

zahlung der Verfahrenskosten verwendet. 

3.  

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer und die Vorinstanz. 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Eva Schneeberger Beatrice Grubenmann 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Ange-

legenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist 

gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim 

Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen 

Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Ver-

tretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in 

einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung 

mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der ange-

fochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-

führende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 6. Juni 2023 
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Zustellung erfolgt an: 

– den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)  

– die Vorinstanz (Ref-Nr. G01311207; Gerichtsurkunde)  

 

 

 


